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Gem einsam es Rundschreiben der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und des 

Verbandes der deutschen Dentalsoftware-Unternehm en (VDDS) vom  07.06.2021 

Einführung der neuen PAR-Richtlinie und Um setzung in den 

Praxisverwaltungssystem en 

Sehr geehrte Dam en und Herren, 

wie Sie wissen, haben die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung im  

Zusam m enhang m it der system atischen Behandlung von Parodontitis und anderen 

Parodontalerkrankungen ab dem  1. Juli 2021 Anspruch auf eine an den aktuellen 

Stand der W issenschaft angepasste Versorgung. Insofern können wir 

erfreulichenNeise zunächst feststellen, dass es der KZBV im  Konsens m it dem  GKV- 

Spitzenverband im  Bewertungsausschuss gelungen ist, auf Grundlage der neu 

beschlossenen PAR-Richtlinie des Gem einsam en Bundesausschusses die 

notwendigen abrechnungsfähigen Leistungen im  Einheitlichen Bewertungsm aßstab 

für zahnärztliche Leistungen innerhalb des vorgegebenen, sehr am bitionierten 

Zeitfensters zu vereinbaren, obwohl sich zunächst die Verhandlungen hier 

erwartungsgem äß kontrovers gestaltet hatten. Gleichzeitig m ussten und m üssen die 

vertraglichen Voraussetzungen für die Beantragung, Durchführung und Abrechnung 

der PAR-Behandlung entsprechend dem  neuen Recht geschaffen werden. 

Im  Hinblick auf die Verwirklichung der Leistungsansprüche zum  Einführungszeitpunkt 

sind die Versicherten und ist die Zahnärzteschaft auf Ihre Unterstützung als Hersteller 

der Praxisverwaltungssystem e angewiesen. W ir wissen um  den großen 

Entwicklungsaufwand, der in relativ kurzer Zeit geleistet werden m uss, und m öchten 

uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken, dass Sie sich dieser Herausforderung 

annehm en. 

Dennoch wird die Neuprogram m ierung der System e einschließlich erforderlicher 

Testläufe und Qualitätsprüfungen nicht vollständig für alle Anwendungen bis zum  

1. Juli m achbar sein. Daher haben sich KZBV und VDDS darauf verständigt, dass die
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neuen PAR-M odule sowie die im  PVS integrierten Form ulare flächendeckend 

voraussichtlich erst ab Oktober 2021 zur Verfügung gestellt werden sollen, dam it die 

anstehenden Arbeiten insgesam t zeitlich etwas entzerrt werden können. 

Leistungsrechtlich und davon unabhängig m uss aber der Anspruch der Versicherten 

auf eine Behandlung entsprechend der neuen PAR-Richtlinie ab Juli sichergestellt 

sein. Aus diesem  Grund haben sich KZBV und VDDS darum  bem üht, dass für das 

dritte Quartal als Übergangszeitraum  zur Unterstützung der Zahnarztpraxen digital 

ausfüllbare Form ulare im  pdf-Form at für die Beantragung der PAR-Behandlung nach 

neuem  Recht angeboten werden können. Die pdf-Form ulare befinden sich derzeit in 

der Erstellung. Som it können den neuen Vorgaben entsprechende PAR-Status auch 

digital aufgenom m en, ausgedruckt und zur Genehm igung bei der jeweiligen 

Krankenkasse eingereicht werden. Daneben steht es den Praxen frei, die 

vorgedruckten Originalform ulare zu nutzen und sie händisch auszufüllen. Nähere 

Inform ationen zu den beschreibbaren pdf-Dateien und auch zum  

Abrechnungsverfahren ab 1.7.2021 werden wir Ihnen in Kürze zur Verfügung stellen. 

Für die zahnärztliche Versorgung ist es essenziell, dass m it der neuen PAR- 

Behandlungsstrecke ab 1.7.2021 gestartet werden kann, da zum  einen dam it eine 

adäquate auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Versorgung der 

Patienten stattfinden kann und zudem  m it den neu verankerten Leistungen auch eine 

angem essene Vergütung sichergestellt werden konnte. Durch die sehr enge 

Zusam m enarbeit von KZBV, KZVen, PVS-Herstellern und der gesam ten 

Vertragszahnärzteschaft wird die neue PAR-Richtlinie fristgerecht gem einsam  

um gesetzt werden. W ir m öchten uns in diesem  Zusam m enhang auch für das 

Engagem ent der Praxen, die sich in der Übergangsphase noch nicht auf ein 

vollum fänglich um gesetztes PAR-M odul im  PVS stützen können und auf eine 

Übergangslösung zurückgreifen m üssen, herzlich bedanken. 

Es ist uns wichtig, dass wir auch hinsichtlich der Program m ierarbeiten im  Übrigen in 

engem  Austausch stehen und die Aufgaben gem einsam  bewältigen. Bei
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aufkom m enden Schwierigkeiten helfen sowohl die KZBV als auch der VDDS gerne 

weiter. 

M it herzlichen Grüßen vom  Vorstand der KZBV und des VDDS. 
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Dr. W olfgang Eßer 

Vorsitzender des Vorstandes der KZBV 
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Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der KZBV 
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Dr. Karl-Georg Pochham m er 

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der KZBV 
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Sabine Zude 

Vorsitzende des Vorstandes des VDDS 

Üdo Bartel 

Stellve tender Vorsitzender des Vorstandes des VDDS 
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Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes des VDDS


